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I. Amtlicher Teil

Zweite Änderung der Verwaltungsvorschrift über die Gewährung von 
Mehrarbeitsvergütung für Lehrkräfte an den öffentlichen Schulen 

des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

Vom 8. September 2014

Die Verwaltungsvorschrift über die Gewährung von Mehrarbeitsvergütung für Lehrkräfte an den öffentlichen Schulen des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern vom 25. Juni 2010 (Mittl.bl. BM M-V S. 494), die durch Verwaltungsvorschrift vom 25. Juni 2012 (Mittl.bl. BM M-V 
S. 512) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1.	 Nummer 1.1 wird wie folgt geändert:  

	 a)	� In Satz 1 werden die Wörter „Verwaltungsvorschrift des 
Bildungsministeriums „Festsetzung der Unterrichtsver-
pflichtungen der Lehrkräfte in Mecklenburg-Vorpom-
mern“ in der jeweils geltenden Fassung“ durch die Wörter 
„Lehrkräfte-Arbeitszeit-Landesverordnung in der jeweils 
geltenden Fassung“ ersetzt. 

	 b)	� In Satz 2 wird das Wort „Jahresarbeitszeitmodell“ durch 
das Wort „Schuljahresarbeitszeitmodell“ ersetzt.

2.	� In Nummer 1.5 werden die Wörter „vom 24. Februar 1993 
(GVOBl. M-V S. 125, 176, 300,;1994 S. 858: 2001 S. 438)“ 
gestrichen.

3.	� In Nummer 1.8 Satz 2 wird das Wort „teilzeitbeschäftigten“ 
gestrichen.

4.	� In Nummer 2.2 Satz 2 und Nummer 3.4 werden jeweils die 
Wörter „in der am 31. August 2006 geltenden Fassung“ durch 
die Wörter „in der nach Maßgabe des § 1 des Besoldungsüber-

leitungsgesetzes vom 4. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 376) fort-
geltenden Fassung“ ersetzt. 

5.	 Nummer 2.2 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

	� „Ab 2011 ergeben sich die Mehrarbeitsvergütungssätze aus 
der für den Zeitraum maßgeblichen Anlage 9 des jeweiligen 
Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes Mecklen-
burg-Vorpommern und ab dem 1. Juli 2013 aus Anlage 9 der 
Bekanntmachung des Finanzministeriums zum jeweiligen Be-
soldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz Mecklenburg-
Vorpommern.“

6.	 Nummer 3.3 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

	� „Nummer 2.1 Satz 3 und 4 gelten entsprechend.“ 

7.	� In Nummer 5 wird die Angabe „31. Juli 2014“ durch die An-
gabe „31. Juli 2019“ ersetzt. 

8.	� Diese Verwaltungsvorschrift tritt mit Wirkung vom 1. Juli 2014 
in Kraft.

Schwerin, den 8. September 2014

Der Minister für Bildung,
Wissenschaft und Kultur

Mathias Brodkorb

Mittl.bl. BM M-V 2014 S. 406 
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§ 5 Absatz 4 wird wie folgt berichtigt:

„(4) Die Bewertung von Klassenarbeiten erfolgt auf folgender 
Grundlage:

erreichte Leistung ab
Prozent

Notenstufe

96 sehr gut

80 gut

60 befriedigend

40 ausreichend

20 mangelhaft

0 ungenügend
 
Maßgeblich für das Erreichen der jeweiligen Notenstufe sind 
ganze Prozentwerte. Eine Rundung findet nicht statt.

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur kann fä-
chergruppen- und fachspezifische Regelungen erlassen.“

Verordnung zur einheitlichen Leistungsbewertung an den Schulen 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern

(Leistungsbewertungsverordnung – LeistBewVO M-V)

Mittl.bl. BM M-V 2014 S. 110

– Berichtigung –

Schwerin, 7. September 2014

Mittl.bl. BM M-V 2014 S. 407 
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Für die Fachgymnasien gilt:
Das Hauptfach Datenverarbeitungstechnik und das Fach Wirtschaftslehre waren doppelt erfasst; die Eintragung am 19.05.2015 wurde 
gestrichen. Der Vollständigkeit halber wird an dieser Stelle die Gesamtübersicht noch einmal abgedruckt:

1.	� Aufgrund § 1 Absatz 4 der Verordnung zur Arbeit und zum Ablegen des Abiturs in der gymnasialen Oberstufe (AbiPrüfVO M-V) 
vom 4. Juli 2005 in der Fassung vom 20. Januar 2013 werden die Termine für den Beginn und den Abschluss der Schulhalbjahre 
für die Jahrgangsstufen 11 und 12 (Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe) im Schuljahr 2014/2015 wie folgt bestimmt:

	 2014/2015 – 11. Jahrgangsstufe
	 25. August 2014  –  31. Januar 2015  =  97 Tage
	 16. Februar 2015  –  17. Juli 2015  =  96 Tage

	 2014/2015 – 12. Jahrgangsstufe
	 25. August 2014  –  05. Dezember 2014  =  67 Tage
	 08. Dezember 2014  –  24. April 2015  =  71 Tage

2.	 Prüfungstermine 2015 (Mittlere Reife und Abitur)

Festlegung der Termine für den Beginn und den Abschluss der Schulhalbjahre in der Qualifikationsphase der 
gymnasialen Oberstufe in den Gymnasien, Gesamtschulen und Abendgymnasien im Schuljahr 2014/ 2015 und

Prüfungstermine 2015 (Mittlere Reife und Abitur)

– Berichtigung –

 12 März 2014 

Festlegung der Termine für den Beginn und den Abschluss der Schulhalbjahre 
in der Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe in den Gymnasien, 
Gesamtschulen und Abendgymnasien im Schuljahr 2014/ 2015 und 
 
Prüfungstermine 2015 (Mittlere Reife und Abitur) 
 
1. Aufgrund § 1 Absatz 4 der Verordnung zur Arbeit und zum Ablegen des Abiturs in der 
gymnasialen Oberstufe (AbiPrüfVO M-V) vom 4. Juli 2005 in der Fassung vom 20. Januar 
2013 werden die Termine für den Beginn und den Abschluss der Schulhalbjahre für die 
Jahrgangsstufen 11 und 12 (Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe) im Schuljahr 
2014/2015 wie folgt bestimmt: 
 
2014/2015 – 11. Jahrgangsstufe 
25. August 2014  –  31. Januar 2015  =  97 Tage 
16. Februar 2015  –  17. Juli 2015  =  96 Tage 
 
2014/2015 – 12. Jahrgangsstufe 
25. August 2014  –  05. Dezember 2014  =  67 Tage 
08. Dezember 2014  –  24. April 2015  =  71 Tage 
 
 

2015 
April 

Mittlere Reife Mittlere Reife  
– Gy – 

Abitur /  
* Abitur am 

Fachgymnasium 
# länderübergreifend 

     
     
Mittwoch 1.  Osterferien  
Donnerstag 2.    
Freitag 3.  Karfreitag  
Samstag 4.    
Sonntag 5.    
Montag 6.  Ostermontag  
Dienstag 7.    
Mittwoch 8.    
Donnerstag 9.    Fachgymnasium 
Freitag 10.    Fachgymnasium 
Samstag 11.    
Sonntag 12.    
Montag 13.    
Dienstag 14.    
Mittwoch 15.    
Donnerstag 16.    
Freitag 17.    
Samstag 18.    
Sonntag 19.    
Montag 20.    
Dienstag 21.    
Mittwoch 22.    
Donnerstag 23.    
Freitag 24.   letzter Unterrichtstag 
Samstag 25.    
Sonntag 26.    
Montag 27.    
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Dienstag 28.    
Mittwoch 29.   Biologie 
Donnerstag 30.   Deutsch*# 
 

2015 
Mai 

Mittlere Reife Mittlere Reife  
– Gy – 

Abitur /  
* Abitur am 

Fachgymnasium 
# länderübergreifend 

Freitag 1.  Feiertag  
Samstag 2.    
Sonntag 3.    
Montag 4.  bewegl. Ferientag  
Dienstag 5.   Englisch*# 
Mittwoch 6.   Ge. und Pol. Bildung 
Donnerstag 7.   Physik 
Freitag 8.   Mathematik*# 
Samstag 9.    
Sonntag 10.    
Montag 11.   Kunst und Gestaltung 

Pädagogik und 
Psychologie* (HF, F) 

Dienstag 12.   Chemie 
Mittwoch 13.   Religion/Philosophie 
Donnerstag 14.  Himmelfahrt  
Freitag 15.  bewegl. Ferientag  
Samstag 16.    
Sonntag 17.    
Montag 18. Deutsch Deutsch Geografie  

Hauptfächer *: 
Rechnungswesen (HF)  

Ernährungslehre mit Chemie 
Metalltechnik, Elektrotechnik, 

Bautechnik, 
Datenverarbeitungstechnik, 

Wirtschaftsinformatik, Betriebs- 
und Volkswirtschaftslehre,  

Technische Informatik, 
Konstruktions- und 

Fertigungstechnik, Gestaltungs- 
und Medientechnik, Gesundheit, 

Dienstag 19.   Sozialkunde 
Mittwoch 20. 1. Fremdsprache 1. Fremdsprache Französisch 
Donnerstag 21.   Russisch 
Freitag 22.    
Samstag 23.    
Sonntag 24.    
Montag 25.  Pfingstmontag  
Dienstag 26.    
Mittwoch 27. Mathematik Mathematik Wirtschaft 
Donnerstag 28.   Informatik 

Rechtslehre* 
Freitag 29.   Musik/Sport 

Rechnungswesen*(F) 
Wirtschaftslehre (F)*   

Samstag 30.    
Sonntag 31.    
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2015 
Juni 

Mittlere Reife Mittlere Reife  
– Gy – 

Abitur /  
* Abitur am 

Fachgymnasium 
 

     
     
     
Montag 1.   Spanisch/Griechisch 
Dienstag 2.   Latein/Schwed./Poln. 
Mittwoch 3.   22 

Donnerstag 4.   21 

Freitag 5.   20 

Samstag 6.    

Sonntag 7.    

Montag 8.   19 

Dienstag 9. Bekanntgabe der 
Jahresnote, 
Jahresarbeitsnote und 
Ergebnis der schriftl. 
Prüfungen 

 18 

Mittwoch 10. Beratung der Schüler und 
Erziehungsberechtigten 
zur Wahl der mündlichen 
Prüfungsfächer 

 17 

Donnerstag 11. Beratung der Schüler und 
Erziehungsberechtigten 
zur Wahl der mündlichen 
Prüfungsfächer 

 16 

Freitag 12. letzter Unterrichtstag 
 
ab hier: Bekanntgabe des 
Organisationsplanes zur 
mündlichen Prüfung 

 15 

Samstag 13.    

Sonntag 14.    

Montag 15. Beginn 
Konsultationen 
 
Nachpr. Deutsch 

Nachp. Deutsch 
 

Nachschreibtermin* 

Dienstag 16.   13 

Mittwoch 17. Nachpr. 1. FS 
 

Nachpr. 1. FS 
 

12 

Donnerstag 18.   11 

Freitag 19. Nachpr. Mathe Nachpr. Mathe 10 

Samstag 20.    

Sonntag 21.    

Montag 22.   9 

Dienstag 23. Beginn mündliche 
Prüfungen 

 8 

Mittwoch 24.   7 

Donnerstag 25.   6 

Freitag 26.   5 

Samstag 27.    

Sonntag 28.    

Montag 29.   4 

Dienstag 30.   3 
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2015 
Juli 

Mittlere Reife Mittlere Reife  
– Gy – 

Abitur /  
* Abitur am 

Fachgymnasium 
 

     
     
Mittwoch 1.   2 

Donnerstag 2.   1 

Freitag 3. Abschluss … …der… …mündlichen Prüfungen 
Samstag 4.    
Sonntag 5.    
Montag 6.   2 

Dienstag 7.   1 

Mittwoch 8. …Datenerfassung an ..den Schulen gemäß… ..Vorgaben des IQMV… 
Donnerstag 9.   Beschluss der KMK / 

Hochschulausschuss vom 
07.11.2013:  

Sicherstellung, dass bei Bedarf dem 
anfragenden Schüler bis spätestens 

zum 09.07. d.J. eine vorläufige 
Bescheinigung über die Leistungen, 

die der 
Hochschulzugangsberechtigung 

zugrunde liegen, ausgestellt wird oder 
aber bereits die 

Hochschulzugangsberechtigung 
übergeben wird 

Freitag 10.   6 

Samstag 11.    

Sonntag 12.    

Montag 13.   5 

Dienstag 14.   4 

Mittwoch 15.   3 

Donnerstag 16.   2 

Freitag 17. Abschluss der 
Zeugnisausgabe 

Abschluss der 
Zeugnisausgabe 

1 

Samstag 18.   Abschluss Zeugnisausgabe 
Sonntag 19.    
Montag 20.    
Dienstag 21.  Ferien bis 28.08.  
Mittwoch 22.    
Donnerstag 23.  BS: bis 31.08.  
Freitag 24.    
Samstag 25.    
Sonntag 26.    
Montag 27.    
Dienstag 28.    
Mittwoch 29.    
Donnerstag 30.    
Freitag 31.    
 

Schwerin, 25. August 2014

Mittl.bl. BM M-V 2014 S. 408 
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1.	 § 11 Absatz 6 Satz 6 ist wie folgt neu zu fassen:

	� „Der Leistungsbewertung dienen fachspezifische Formen der 
Leistungsermittlung, die mündlich oder schriftlich durchge-
führt werden. Die Fachkonferenzen treffen Festlegungen zur 
Anzahl, zum Umfang, zur Verteilung sowie zur Art der Leis-
tungsbewertung (Noten und verbale Einschätzung der Leis-
tung).“

2.	 Artikel 1 ist wie folgt zu berichtigen:

	 a)	 Nummer 12 ist wie folgt neu einzufügen:

		  „12. § 21 wird wie folgt geändert:

		  aa) � In der Überschrift wird die Angabe „Außerkrafttre-
ten“ gestrichen.

		  bb) � Die Wörter „und am 31. Dezember 2014 außer Kraft“ 
werden gestrichen.“

	 b)	 Die bisherige Nummer 12 wird zur Nummer 13.

Zweite Verordnung zur Änderung der Förderverordnung Sonderpädagogik

Mittl.bl. BM M-V S. 157

– Berichtigung –

Folgende Korrektur ist vorzunehmen:

Schwerin, 29. August 2014

Mittl.bl. BM M-V 2014 S. 412
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In § 4 Absatz 7 wird in Satz 3 hinter „mit Ausnahme der Fächer 
der schriftlichen Prüfung“ eingefügt: „und des Wahlpflichtunter-
richts“.

§ 4 Absatz 7 lautet dann neu wie folgt:

„(7) Die mündliche Prüfung erfolgt verpflichtend in zwei Fächern 
der Jahrgangsstufe 10, mit Ausnahme der Fächer der schriftlichen 
Prüfung und des Wahlpflichtunterrichts. Grundlage der ersten 
mündlichen Pflichtprüfung ist die Jahresarbeit. Die Schülerin oder 
der Schüler wählt in den ersten acht Schulwochen der Jahrgangs-
stufe 10 in einem Fach der Jahrgangsstufe 10 ihrer oder seiner 
Wahl, mit Ausnahme der Fächer der schriftlichen Prüfung und des 
Wahlpflichtunterrichts, ein Thema für die Jahresarbeit, das fächer-
übergreifend und praxisorientiert angelegt sein kann. Die betreu-
ende Fachlehrkraft berät die Schülerin oder den Schüler bei der 
Themenwahl und beim Erstellen der Arbeit. Für die Anfertigung 
haben die Schülerinnen und Schüler bis zu drei Wochen nach den 
Winterferien Zeit. Die Jahresarbeit wird nicht auf dem Zeugnis 
vermerkt. In der mündlichen Prüfung erhält die Schülerin oder der 
Schüler bis zu drei Wochen nach den Winterferien Zeit. Die Jah-
resarbeit wird nicht auf dem Zeugnis vermerkt. In der mündlichen 
Prüfung erhält die Schülerin oder der Schüler die Aufgabe, die 
Ergebnisse der Jahresarbeit zu präsentieren und zu verteidigen. 
Das Fach der zweiten mündlichen Pflichtprüfung wählt die Schü-
lerin oder der Schüler nach Beratung durch die Fachlehrkraft 
durch einen schriftlichen Antrag bis zu einem von der oder dem 
Vorsitzenden der Prüfungskommission festgesetzten Termin.“

Erste Verordnung zur Änderung der Mittleren-Reife-Verordnung

Mittl.bl. BM M-V S. 200

– Berichtigung –

Folgende Korrektur ist vorzunehmen:

Schwerin, 29. August 2014

Mittl.bl. BM M-V 2014 S. 413
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1.	� In § 5 Absatz 7 wird in Satz 3 „Jahrgangsstufe 10“ durch 
„Jahrgangsstufe 12“ ersetzt.

2.	� In § 5 Absatz 7 wird in Satz 3 hinter „mit Ausnahme der Fä-
cher der schriftlichen Prüfung“ eingefügt: „Eurythmie und 
Chor/Orchester“.

	 § 5 Absatz 7 lautet dann neu wie folgt:

	� „(7) Die mündliche Prüfung erfolgt verpflichtend in zwei Fä-
chern der Jahrgangsstufe 10, mit Ausnahme der Fächer der 
schriftlichen Prüfung, Eurythmie und Chor/Orchester. Grund-
lage der ersten mündlichen Pflichtprüfung ist die Jahresarbeit. 
Die Schülerin oder der Schüler wählt in den ersten acht Schul-
wochen der Jahrgangsstufe 12 in einem Fach der Jahrgangs-
stufe 12 ihrer oder seiner Wahl, mit Ausnahme der Fächer der 
schriftlichen Prüfung, Eurythmie und Chor/Orchester, ein 
Thema für die Jahresarbeit, das fächerübergreifend und praxi-
sorientiert angelegt sein kann. Die betreuende Fachlehrkraft 
berät die Schülerin oder den Schüler bei der Themenwahl und 
beim Erstellen der Arbeit. Für die Anfertigung haben die 
Schülerinnen und Schüler bis zu drei Wochen nach den Win-
terferien Zeit. Die Jahresarbeit wird nicht auf dem Zeugnis 
vermerkt. In der mündlichen Prüfung erhält die Schülerin oder 
der Schüler bis zu drei Wochen nach den Winterferien Zeit. 
Die Jahresarbeit wird nicht auf dem Zeugnis vermerkt. In der 
mündlichen Prüfung erhält die Schülerin oder der Schüler die 
Aufgabe, die Ergebnisse der Jahresarbeit zu präsentieren und 
zu verteidigen. Das Fach der zweiten mündlichen Pflichtprü-
fung wählt die Schülerin oder der Schüler nach Beratung 
durch die Fachlehrkraft durch einen schriftlichen Antrag bis 
zu einem von der oder dem Vorsitzenden der Prüfungskom-
mission festgesetzten Termin.“

Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung zum Erwerb von Abschlüssen 
des Sekundarbereichs I an Freien Waldorfschulen 

Mittl.bl. BM M-V S. 202

– Berichtigung –

Folgende Korrektur ist vorzunehmen:

Schwerin, 29. August 2014

Mittl.bl. BM M-V 2014 S. 414
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